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Ziel der Raumordnung:
Grenze des Bereiches mit Originärausweisungen des
Sanierungsrahmenplanes für den stillgelegten Tagebau Laubusch/Kortitzmühle

Kartengrundlage:   GeoSN, dl-de/by-2-0, DTK25 (2015)
                               Karte 3, Braunkohlenplan als Sanierungsrahmenplan für den stillgelegten Tagebau Laubusch/Kortitzmühle  (1999)

beschlossen durch Satzung des Regionalen Planungsverbandes vom
15. Dezember 2022, genehmigt durch das Sächsische Staatsministerium
für Regionalentwicklung am 22. August 2023, in Kraft getreten mit
der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 1 ROG am 19. Oktober 2023

Teilfortschreibung der Planfassung vom 26.02.1999 zur 
Festlegung der Grenze des Bereichs mit Originärausweisungen
des Sanierungsrahmenplanes

M 1: 25 000

Braunkohlenplan als Sanierungsrahmenplan für
den stillgelegten Tagebau Laubusch/Kortitzmühle

Karte 3

Folgenutzung nach Abschluss der Sanierung

! ! !

Anlage 1.2

Herausgeber:         Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien

1 00,5
Kilometer


